
____________________________________________________________________________ 
 
Sachverständigenordnung  
und ergänzende Vorschriften zur Sachverständigenordnung 
 
gültig ab 01. Mai 2010  
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Die Vollversammlung der IHK Berlin hat am 17. 
März 2010 gemäß § 1 Absatz 4 und § 4 Satz 1 des 
Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der 
Industrie- und Handelskammern (IHKG)1 in Verbin-
dung mit § 36 Absatz 3 und 4 der Gewerbeordnung 
(GewO)2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 der Ver-
ordnung über die öffentliche Bestellung von Sach-
verständigen durch die Industrie- und Handels-
kammer3 zu Berlin beschlossen: 
 
Sachverständigenordnung (SVO) der IHK Berlin  
 
I. Voraussetzung der öffentlichen  

Bestellung und Vereidigung 
 

§ 1 Bestellungsgrundlage 

Die Industrie- und Handelskammer zu 
Berlin bestellt gemäß § 36 Gewerbeord-
nung auf Antrag Sachverständige für be-
stimmte Sachgebiete nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen. 

§ 2 Öffentliche Bestellung 

(1) Die öffentliche Bestellung hat den 
Zweck, Gerichten, Behörden und der 
Öffentlichkeit besonders sachkundi-
ge und persönlich geeignete Sach-
verständige zur Verfügung zu stellen, 
deren Aussagen besonders glaub-
haft sind.  

(2) Die öffentliche Bestellung umfasst 
die Erstattung von Gutachten und 
andere Sachverständigenleistungen 
wie Beratungen, Überwachungen, 
Prüfungen, Erteilung von Bescheini-
gungen sowie schiedsgutachterliche 
und schiedsrichterliche Tätigkeiten. 

(3) Die öffentliche Bestellung kann in-
haltlich beschränkt und mit Auflagen 
verbunden werden. Auflagen können 
auch nachträglich erteilt werden. 

(4) Die öffentliche Bestellung wird auf 5 
Jahre befristet. Vorbehaltlich des Er-
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löschens wegen der Vollendung des 
68. Lebensjahres (§ 22 Abs. 1 Buch-
stabe d)) kann der Sachverständige 
auf Antrag für weitere 5 Jahre erneut 
bestellt werden. Bei einer erstmali-
gen Bestellung und in begründeten 
Ausnahmefällen kann die Frist von 5 
Jahren unterschritten werden.  

(5) Die öffentliche Bestellung erfolgt 
durch Aushändigung der Bestel-
lungsurkunde. 

(6) Die Tätigkeit des öffentlich bestellten 
Sachverständigen ist nicht auf den 
Bezirk der bestellenden Industrie- 
und Handelskammer beschränkt. 

§ 3 Bestellungsvoraussetzungen 

(1) Ein Sachverständiger ist auf Antrag 
öffentlich zu bestellen, wenn die 
nachfolgenden Voraussetzungen 
vorliegen. Für das beantragte Sach-
gebiet muss ein Bedarf an Sachver-
ständigenleistungen bestehen. Die 
Sachgebiete und die Bestellungsvor-
aussetzungen für das einzelne 
Sachgebiet werden durch die Indust-
rie- und Handelskammer zu Berlin 
bestimmt. 

(2) Voraussetzung für die öffentliche 
Bestellung des Antragstellers ist, 
dass 

a) er eine Niederlassung als 
Sachverständiger im Geltungs-
bereich des Grundgesetzes un-
terhält; 

b) er das 30. Lebensjahr vollendet 
und zum Zeitpunkt der Stellung 
des vollständigen Antrags auf 
erstmalige Bestellung das 62. 
Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat; 

c) keine Bedenken gegen seine 
Eignung bestehen; 

d) er erheblich über dem Durch-
schnitt liegende Fachkenntnis-
se, praktische Erfahrungen und 
die Fähigkeit, sowohl Gutach-
ten zu erstatten als auch die in 
§ 2 Abs. 2 genannten Leistun-
gen zu erbringen, nachweist; 

e) er über die zur Ausübung der 
Tätigkeit als öffentlich bestellter 
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Sachverständiger erforderlichen 
Einrichtungen verfügt; 

f) er in geordneten wirtschaftli-
chen Verhältnissen lebt; 

g) er die Gewähr für Unparteilich-
keit und Unabhängigkeit sowie 
für die Einhaltung der Pflichten 
eines öffentlich bestellten 
Sachverständigen bietet; 

h) er nachweist, dass er über ein-
schlägige Kenntnisse des deut-
schen Rechts und die Fähigkeit 
zur verständlichen Erläuterung 
fachlicher Feststellungen und 
Bewertungen verfügt. 

(3) Ein Sachverständiger, der in einem 
Arbeits- oder Dienstverhältnis steht, 
kann nur öffentlich bestellt werden, 
wenn er die Voraussetzungen des 
Abs. 2 erfüllt und zusätzlich nach-
weist, dass 

a) sein Anstellungsvertrag den Er-
fordernissen des Abs. 2 Buch-
stabe g) nicht entgegensteht, 
und dass er seine Sachver-
ständigentätigkeit persönlich 
ausüben kann; 

b) er bei seiner Sachverständigen-
tätigkeit im Einzelfall keinen 
fachlichen Weisungen unterliegt 
und seine Leistungen gemäß 
§ 12 als von ihm selbst erstellt 
kennzeichnen kann; 

c) ihn sein Arbeitgeber im erfor-
derlichen Umfang für die Sach-
verständigentätigkeit freistellt. 

 

§ 3a Bestellungsvoraussetzungen für Anträge  
nach § 36a GewO 

(1) Für die Anerkennung von Qualifika-
tionen des Antragstellers aus ei-
nem anderen Mitgliedsstaat der 
Europäischen Union oder einem 
anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum gelten die Vor-
aussetzungen von § 36a Abs. 1 
und 2 GewO. 

(2) Im Übrigen gelten § 3 Abs. 2 und 3. 

II. Verfahren der öffentlichen Bestellung  
und Vereidigung 

§ 4 Zuständigkeit und Verfahren 

(1) Die Industrie- und Handelskammer 
zu Berlin ist zuständig, wenn die 
Niederlassung des Sachverständi-
gen, die den Mittelpunkt seiner 
Sachverständigentätigkeit im Gel-
tungsbereich des Grundgesetzes 
bildet, im Kammerbezirk liegt. Die 

Zuständigkeit der Industrie- und 
Handelskammer zu Berlin endet, 
wenn der Sachverständige die 
Niederlassung nach Satz 1 nicht 
mehr im Kammerbezirk unterhält. 

(2) Über die öffentliche Bestellung ent-
scheidet die Industrie- und Han-
delskammer zu Berlin nach Anhö-
rung der etwaigen dafür bestehen-
den Ausschüsse und Gremien. Zur 
Überprüfung der gesetzlichen Vor-
aussetzungen kann sie Referenzen 
einholen, sich vom Antragsteller 
erstattete Gutachten vorlegen las-
sen, Stellungnahmen fachkundiger 
Dritter abfragen, die Einschaltung 
eines Fachgremiums veranlassen 
und weitere Erkenntnisquellen nut-
zen. 

§ 4a Zuständigkeit und Verfahren für Anträge 
 nach § 36a GewO 

(1) Abweichend von § 4 Abs. 1 besteht 
für den Antrag eines Sachverstän-
digen aus einem anderen Mit-
gliedsstaat der Europäischen Uni-
on oder einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, der 
noch keine Niederlassung im Gel-
tungsbereich des Grundgesetzes 
unterhält, die Zuständigkeit der In-
dustrie- und Handelskammer zu 
Berlin bereits dann, wenn der 
Sachverständige beabsichtigt, die 
Niederlassung nach § 4 Abs. 1 S. 1 
im Kammerbezirk zu begründen.  

(2) Für Verfahren von Antragstellern 
mit Qualifikationen aus einem an-
deren Mitgliedsstaat der Europäi-
schen Union oder einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens ü-
ber den Europäischen Wirtschafts-
raum gelten die Regelungen in 
§ 36a Abs. 3 und 4 GewO. 

§ 5 Vereidigung 

(1) Der Sachverständige wird in der 
Weise vereidigt, dass ein Beauftrag-
ter des Präsidenten der Industrie- 
und Handelskammer zu Berlin an ihn 
die Worte richtet: „Sie schwören, 
dass Sie die Aufgaben eines öffent-
lich bestellten und vereidigten Sach-
verständigen unabhängig, weisungs-
frei, persönlich, gewissenhaft und 
unparteiisch erfüllen und die von Ih-
nen angeforderten Gutachten ent-
sprechend nach bestem Wissen und 
Gewissen erstatten werden“, und der 
Sachverständige hierauf die Worte 
spricht: „Ich schwöre es, so wahr mir 
Gott helfe“. Der Sachverständige soll 
bei der Eidesleistung die rechte 
Hand erheben. 
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(2) Der Eid kann auch ohne religiöse 
Beteuerung geleistet werden. 

(3) Gibt der Sachverständige an, dass er 
aus Glaubens- oder Gewissensgrün-
den keinen Eid leisten wolle, so hat 
er eine Bekräftigung abzugeben. 
Diese Bekräftigung steht dem Eid 
gleich; hierauf ist der Verpflichtete 
hinzuweisen. Die Bekräftigung wird 
in der Weise abgegeben, dass ein 
Beauftragter des Präsidenten der In-
dustrie- und Handelskammer zu Ber-
lin die Worte vorspricht: „Sie bekräf-
tigen im Bewusstsein Ihrer Verant-
wortung, dass Sie die Aufgaben ei-
nes öffentlich bestellten und vereidig-
ten Sachverständigen unabhängig, 
weisungsfrei, persönlich, gewissen-
haft und unparteiisch erfüllen und die 
von Ihnen angeforderten Gutachten 
entsprechend nach bestem Wissen 
und Gewissen erstatten werden“ und 
der Sachverständige hierauf die 
Worte spricht: „Ich bekräftige es“. 

(4) Im Falle einer erneuten Bestellung 
oder einer Änderung oder Erweite-
rung des Sachgebiets einer beste-
henden Bestellung genügt statt der 
Eidesleistung oder Bekräftigung die 
Bezugnahme auf den früher geleiste-
ten Eid oder die früher geleistete Be-
kräftigung. 

(5) Die Vereidigung durch die Industrie- 
und Handelskammer ist eine allge-
meine Vereidigung im Sinne von 
§ 79 Abs. 3 Strafprozessordnung, 
§ 410 Abs. 2 Zivilprozessordnung. 

§ 6 Aushändigung von Bestellungsurkunde,  
Rundstempel, Ausweis und Sachverstän-
digenordnung 

(1) Die Industrie- und Handelskammer 
zu Berlin händigt dem Sachver-
ständigen bei der öffentlichen Be-
stellung und Vereidigung die Be-
stellungsurkunde, den Ausweis, 
den Rundstempel, die Sachver-
ständigenordnung und die dazu er-
gangenen Richtlinien aus. Aus-
weis, Bestellungsurkunde und 
Rundstempel bleiben Eigentum der 
Industrie- und Handelskammer zu 
Berlin. 

(2) Über die öffentliche Bestellung und 
Vereidigung und die Aushändigung 
der in Abs. 1 genannten Gegens-
tände ist eine Niederschrift zu ferti-
gen, die auch vom Sachverständi-
gen zu unterschreiben ist. 

§ 7 Bekanntmachung 

Die Industrie- und Handelskammer zu 
Berlin macht die öffentliche Bestellung und 

Vereidigung des Sachverständigen öffent-
lich bekannt. Name, Adresse, Kommuni-
kationsmittel und Sachgebietsbezeich-
nung des Sachverständigen können durch 
die Industrie- und Handelskammer zu Ber-
lin oder einen von ihr beauftragten Dritten 
gespeichert und in Listen oder auf sonsti-
gen Datenträgern veröffentlicht und auf 
Anfrage jedermann zur Verfügung gestellt 
werden. Eine Bekanntmachung im Internet 
kann erfolgen, wenn der Sachverständige 
zugestimmt hat. 

III.  Pflichten des öffentlich bestellten und  
vereidigten Sachverständigen 

§ 8 Unabhängige, weisungsfreie, gewissenhafte  
und unparteiische Aufgabenerfüllung 

(1) Der Sachverständige darf sich bei 
der Erbringung seiner Leistungen 
keiner Einflussnahme aussetzen, die 
seine Vertrauenswürdigkeit und die 
Glaubhaftigkeit seiner Aussagen ge-
fährdet (Unabhängigkeit). 

(2) Der Sachverständige darf keine Ver-
pflichtungen eingehen, die geeignet 
sind, seine tatsächlichen Feststel-
lungen und Beurteilungen zu verfäl-
schen (Weisungsfreiheit). 

(3) Der Sachverständige hat seine Auf-
träge unter Berücksichtigung des ak-
tuellen Standes von Wissenschaft, 
Technik und Erfahrung mit der Sorg-
falt eines ordentlichen Sachverstän-
digen zu erledigen. Die tatsächlichen 
Grundlagen seiner fachlichen Beur-
teilungen sind sorgfältig zu ermitteln 
und die Ergebnisse nachvollziehbar 
zu begründen. Er hat in der Regel 
die von den Industrie- und Handels-
kammern herausgegebenen Min-
destanforderungen an Gutachten 
und sonstigen von den Industrie- und 
Handelskammern herausgegebenen 
Richtlinien zu beachten (Gewissen-
haftigkeit).  

(4) Der Sachverständige hat bei der 
Erbringung seiner Leistung stets 
darauf zu achten, dass er sich nicht 
der Besorgnis der Befangenheit aus-
setzt. Er hat bei der Vorbereitung 
und Erarbeitung seines Gutachtens 
strikte Neutralität zu wahren, muss 
die gestellten Fragen objektiv und 
unvoreingenommen beantworten 
(Unparteilichkeit). 

Insbesondere darf der Sachverstän-
dige nicht 

- Gutachten in eigener Sache 
oder für Objekte und Leistun-
gen seines Dienstherren oder 
Arbeitgebers erstatten. 
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- Gegenstände erwerben oder 
zum Erwerb vermitteln, eine 
Sanierung oder Regulierung 
der Objekte durchführen, über 
die er ein Gutachten erstellt hat, 
es sei denn, er erhält den ent-
sprechenden Folgeauftrag nach 
Beendigung des Gutachte-
nauftrags und seine Glaubwür-
digkeit wird durch die Über-
nahme dieser Tätigkeiten nicht 
infrage gestellt. 

§ 9 Persönliche Aufgabenerfüllung und  
Beschäftigung von Hilfskräften 

(1) Der Sachverständige hat die von ihm 
angeforderten Leistungen unter An-
wendung der ihm zuerkannten Sach-
kunde in eigener Person zu erbrin-
gen (persönliche Aufgabenerfüllung). 

(2) Der Sachverständige darf Hilfskräfte 
nur zur Vorbereitung seiner Leistung 
und nur insoweit beschäftigen, als er 
ihre Mitarbeit ordnungsgemäß über-
wachen kann; der Umfang der Tätig-
keit der Hilfskraft ist kenntlich zu ma-
chen. 

(3) Bei außergerichtlichen Leistungen 
darf der Sachverständige Hilfskräfte 
über Vorbereitungsarbeiten hinaus 
einsetzen, wenn der Auftraggeber 
zustimmt und Art und Umfang der 
Mitwirkung offengelegt werden. 

(4) Hilfskraft ist, wer den Sachverständi-
gen bei der Erbringung seiner Leis-
tung nach dessen Weisungen auf 
dem Sachgebiet unterstützt. 

§ 10 Verpflichtung zur Gutachtenerstattung 

(1) Der Sachverständige ist zur Erstat-
tung von Gutachten für Gerichte und 
Verwaltungsbehörden nach Maßga-
be der gesetzlichen Vorschriften ver-
pflichtet. 

(2) Der Sachverständige ist zur Erstat-
tung von Gutachten und zur Erbrin-
gung sonstiger Leistungen i.S.v. § 2 
Abs. 2 auch gegenüber anderen Auf-
traggebern verpflichtet. Er kann je-
doch die Übernahme eines Auftrags 
verweigern, wenn ein wichtiger 
Grund vorliegt; die Ablehnung des 
Auftrags ist dem Auftraggeber un-
verzüglich zu erklären. 

§ 11 Form der Gutachtenerstattung;  
gemeinschaftliche Leistungen 

(1) Soweit der Sachverständige mit sei-
nem Auftraggeber keine andere 
Form vereinbart hat, erbringt er seine 
Leistungen in Schriftform oder in e-
lektronischer Form. Erbringt er sie in 

elektronischer Form, trägt er für eine 
der Schriftform gleichwertige Fäl-
schungssicherheit Sorge. 

(2) Erbringen Sachverständige eine 
Leistung gemeinsam, muss zweifels-
frei erkennbar sein, welcher Sach-
verständige für welche Teile verant-
wortlich ist. Leistungen in schriftlicher 
oder elektronischer Form müssen 
von allen beteiligten Sachverständi-
gen unterschrieben oder elektronisch 
gekennzeichnet werden. § 12 gilt 
entsprechend. 

(3) Übernimmt ein Sachverständiger 
Leistungen Dritter, muss er darauf 
hinweisen. 

§ 12 Bezeichnung als „öffentlich bestellter  
und vereidigter Sachverständiger“ 

(1) Der Sachverständige hat bei Leis-
tungen im Sinne von § 2 Abs. 2 in 
schriftlicher oder elektronischer Form 
auf dem Sachgebiet, für das er öf-
fentlich bestellt ist, die Bezeichnung 
„von der Industrie- und Handels-
kammer öffentlich bestellter und ver-
eidigter Sachverständiger für ...“ zu 
führen und seinen Rundstempel zu 
verwenden. Gleichzeitig hat er auf 
die Zuständigkeit der Industrie- und 
Handelskammer zu Berlin hinzuwei-
sen. 

(2) Unter die in Abs. 1 genannten Leis-
tungen darf der Sachverständige nur 
seine Unterschrift und seinen Rund-
stempel setzen. Im Fall der elektro-
nischen Übermittlung ist die qualifi-
zierte elektronische Signatur zu ver-
wenden. 

(3) Bei Sachverständigenleistungen auf 
anderen Sachgebieten darf der 
Sachverständige nicht in wettbe-
werbswidriger Weise auf seine öf-
fentliche Bestellung hinweisen oder 
hinweisen lassen. 

§ 13 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten 

(1) Der Sachverständige hat über jede 
von ihm angeforderte Leistung Auf-
zeichnungen zu machen. Aus diesen 
müssen ersichtlich sein: 

a) der Name des Auftraggebers, 

b) der Tag, an dem der Auftrag er-
teilt worden ist, 

c) der Gegenstand des Auftrags 
und 

d) der Tag, an dem die Leistung 
erbracht oder die Gründe, aus 
denen sie nicht erbracht wor-
den ist. 
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(2) Der Sachverständige ist verpflichtet,  

a) die Aufzeichnungen nach 
Abs.1, 

b) ein vollständiges Exemplar des 
Gutachtens oder eines entspre-
chenden Ergebnisnachweises 
einer sonstigen Leistung nach 
§ 2 Abs. 2 und 

c) die sonstigen schriftlichen Un-
terlagen, die sich auf seine Tä-
tigkeit als Sachverständiger be-
ziehen, 

mindestens 10 Jahre lang aufzube-
wahren. 

Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem 
Schluss des Kalenderjahres, in dem die 
Aufzeichnungen zu machen oder die Unter-
lagen entstanden sind.  

(3) Werden die Dokumente gemäß Abs. 
2 auf Datenträgern gespeichert, 
muss der Sachverständige sicher-
stellen, dass die Daten während der 
Dauer der Aufbewahrungsfrist ver-
fügbar sind und jederzeit innerhalb 
angemessener Frist lesbar gemacht 
werden können. Er muss weiterhin 
sicherstellen, dass die Daten sämtli-
cher Unterlagen nach Abs. 2 nicht 
nachträglich geändert werden kön-
nen.  

§ 14 Haftungsausschluss; Haftpflichtversicherung 

(1) Der Sachverständige darf seine Haf-
tung für Vorsatz und grobe Fahrläs-
sigkeit nicht ausschließen oder der 
Höhe nach beschränken. 

(2) Der Sachverständige soll eine Haft-
pflichtversicherung in angemessener 
Höhe abschließen und während der 
Zeit der Bestellung aufrecht erhalten. 
Er soll sie in regelmäßigen Abstän-
den auf Angemessenheit überprüfen. 

§ 15 Schweigepflicht 

(1) Dem Sachverständigen ist unter-
sagt, bei der Ausübung seiner Tä-
tigkeit erlangte Kenntnisse Dritten 
unbefugt mitzuteilen oder zum 
Schaden anderer oder zu seinem 
oder zum Nutzen anderer unbefugt 
zu verwerten. 

(2) Der Sachverständige hat seine Mit-
arbeiter zur Beachtung der 
Schweigepflicht zu verpflichten. 

(3) Die Schweigepflicht des Sachver-
ständigen erstreckt sich nicht auf 
die Anzeige- und Auskunftspflich-
ten nach §§ 19 und 20. 

(4) Die Schweigepflicht des Sachver-
ständigen besteht über die Beendi-
gung des Auftragsverhältnisses 
hinaus. Sie gilt auch für die Zeit 
nach dem Erlöschen der öffentli-
chen Bestellung. 

§ 16 Fortbildungspflicht und Erfahrungsaustausch 

Der Sachverständige hat sich auf dem 
Sachgebiet, für das er öffentlich bestellt 
und vereidigt ist, im erforderlichen Umfang 
fortzubilden und den notwendigen Erfah-
rungsaustausch zu pflegen. 

§ 17 Haupt- und Zweigniederlassung 

(weggefallen) 

 

§ 18 Werbung 

Die Werbung des öffentlich bestellten und 
vereidigten Sachverständigen muss seiner 
besonderen Stellung und Verantwortung 
gerecht werden. 

§ 19 Anzeigepflichten 

Der Sachverständige hat der Industrie- 
und Handelskammer zu Berlin unverzüg-
lich anzuzeigen: 

a) die Änderung seiner nach § 4 Abs. 1 
S. 1 die örtliche Zuständigkeit be-
gründenden Niederlassung und die 
Änderung seines Wohnsitzes; 

b) die Errichtung und tatsächliche Inbe-
triebnahme oder Schließung einer 
Niederlassung; 

c) die Änderung seiner oder die Auf-
nahme einer weiteren beruflichen 
oder gewerblichen Tätigkeit, insbe-
sondere den Eintritt in ein Arbeits- 
oder Dienstverhältnis; 

d) die voraussichtlich länger als drei 
Monate dauernde Verhinderung an 
der Ausübung seiner Tätigkeit als 
Sachverständiger; 

e) den Verlust der Bestellungsurkunde, 
des Ausweises oder des Rundstem-
pels; 

f) die Leistung der Eidesstattlichen 
Versicherung gemäß § 807 Zivilpro-
zessordnung und den Erlass eines 
Haftbefehls zur Erzwingung der Ei-
desstattlichen Versicherung gemäß 
§ 901 Zivilprozessordnung; 

g) die Stellung des Antrages auf Eröff-
nung eines Insolvenzverfahrens über 
sein Vermögen oder das Vermögen 
einer Gesellschaft, deren Vorstand, 
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Geschäftsführer oder Gesellschafter 
er ist, die Eröffnung eines solchen 
Verfahrens und die Abweisung der 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
mangels Masse; 

h) den Erlass eines Haft- oder Unter-
bringungsbefehls, die Erhebung der 
öffentlichen Klage und den Ausgang 
des Verfahrens in Strafverfahren, 
wenn der Tatvorwurf auf eine Verlet-
zung von Pflichten schließen lässt, 
die bei der Ausübung der Sachver-
ständigentätigkeit zu beachten sind, 
oder er in anderer Weise geeignet 
ist, Zweifel an der persönlichen Eig-
nung oder besonderen Sachkunde 
des Sachverständigen hervorzuru-
fen. 

i) die Gründung von Zusammen-
schlüssen nach § 21 oder den Eintritt 
in einen solchen Zusammenschluss. 

§ 20 Auskunftspflichten; Überlassung von  
Unterlagen  

(1) Der Sachverständige hat auf Verlan-
gen der Industrie- und Handelskam-
mer zu Berlin die zur Überwachung 
seiner Tätigkeit und der Einhaltung 
seiner Pflichten erforderlichen münd-
lichen oder schriftlichen Auskünfte 
innerhalb der gesetzten Frist und 
unentgeltlich zu erteilen und ange-
forderte Unterlagen vorzulegen. Er 
kann die Auskunft auf solche Fragen 
verweigern, deren Beantwortung ihn 
selbst oder einen seiner Angehöri-
gen (§ 52 Strafprozessordnung) der 
Gefahr strafrechtlicher Verfolgung 
oder eines Verfahrens nach dem 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
aussetzen würde. 

(2) Der Sachverständige hat auf Verlan-
gen der Industrie- und Handelskam-
mer zu Berlin die aufbewahrungs-
pflichtigen Unterlagen (§ 13) in deren 
Räumen vorzulegen und angemes-
sene Zeit zu überlassen. 

§ 21 Zusammenschlüsse 

Der Sachverständige darf sich zur Aus-
übung seiner Sachverständigentätigkeit 
mit anderen Personen in jeder Rechtsform 
zusammenschließen. Dabei hat er darauf 
zu achten, dass seine Glaubwürdigkeit, 
sein Ansehen in der Öffentlichkeit und die 
Einhaltung seiner Pflichten nach dieser 
Sachverständigenordnung gewährleistet 
sind. 

IV. Erlöschen der öffentlichen Bestellung 

 
§ 22 Erlöschen der öffentlichen Bestellung 

(1) Die öffentliche Bestellung erlischt, 
wenn 

a) der Sachverständige gegen-
über der Industrie- und Han-
delskammer zu Berlin erklärt, 
dass er nicht mehr als öffentlich 
bestellter und vereidigter Sach-
verständiger tätig sein will; 

b) der Sachverständige keine Nie-
derlassung mehr im Geltungs-
bereich des Grundgesetzes un-
terhält; 

c) die Zeit, für die der Sachver-
ständige öffentlich bestellt ist, 
abläuft; 

d) der Sachverständige das 68. 
Lebensjahr vollendet hat; 

e) die Industrie- und Handels-
kammer zu Berlin die öffentli-
che Bestellung zurücknimmt 
oder widerruft. 

(2) Die Industrie- und Handelskammer 
zu Berlin kann in dem Fall des Abs. 1 
Buchstabe d) in begründeten Aus-
nahmefällen auf Antrag einmalig er-
neut bestellen, höchstens jedoch bis 
zur Vollendung des 71. Lebensjah-
res; § 2 Abs. 4 bleibt dabei außer 
Betracht. 

(3) Die Industrie- und Handelskammer 
zu Berlin macht das Erlöschen der 
Bestellung öffentlich bekannt. 

§ 23 Rücknahme; Widerruf 

Rücknahme und Widerruf der öffentlichen 
Bestellung richten sich nach den Bestim-
mungen des Gesetzes über das Verfahren 
der Berliner Verwaltung vom 8. Dezember 
1976 in der jeweils geltenden Fassung. 

§ 24 Rückgabepflicht von Bestellungs-
urkunde, Ausweis und Rundstempel 

Der Sachverständige hat nach Erlöschen 
der öffentlichen Bestellung der Industrie- 
und Handelskammer zu Berlin Bestel-
lungsurkunde, Ausweis und Rundstempel 
zurückzugeben. 
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V. Vorschriften über die öffentliche Be-
stellung und Vereidigung sonstiger 
Personen 

§ 25 Entsprechende Anwendung 

Diese Vorschriften sind entsprechend auf 
die öffentliche Bestellung und Vereidigung 
von besonders geeigneten Personen an-
zuwenden, die auf den Gebieten der Wirt-
schaft 

a) bestimmte Tatsachen in Bezug auf 
Sachen, insbesondere die Beschaf-
fenheit, Menge, Gewicht oder richti-
ge Verpackung von Waren feststel-
len oder 

b) die ordnungsmäßige Vornahme be-
stimmter Tätigkeiten überprüfen, 

soweit hierfür nicht besondere Vorschrif-
ten erlassen worden sind. 

§ 26 Inkrafttreten und Überleitungsvor-
schrift 

(1) Diese Sachverständigenordnung tritt 
am Tag nach ihrer Verkündung im 
Amtsblatt für Berlin in Kraft. Die 
Sachverständigenordnung vom 1. 
Oktober 2001 tritt mit Inkrafttreten 
dieser Sachverständigenordnung 
außer Kraft. 

(2) § 2 Abs. 4 gilt nicht für unbefristete 
öffentliche Bestellungen, die vor die-
sem Zeitpunkt erfolgt sind.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ergänzende Vorschriften zur Sachverständi-
genordnung der Industrie- und Handelskammer 
zu Berlin für Schiffseichaufnehmer 
 
§ 1 
 
1. Der Schiffseichaufnehmer  hat die Eichaufnah-

me persönlich durchzuführen. 
 
2. Er hat sich vor Beginn der Eichaufnahme davon 

zu überzeugen, dass die Eichskalen, Eichmar-
ken und Eichplatten (Eichzeichen) in vor-
schriftsmäßigem Zustand sind. 

 
3. Er darf die Eichaufnahme nur durchführen, 

wenn ihm ein gültiger Eichschein oder eine be-
glaubigte Abschrift oder Fotokopie desselben 
vorgelegt wird. 

 
4. Eine Leereiche darf er ferner nur durchführen, 

wenn ihm zuvor die Luken der Laderäume 
durch den Schiffer oder die Schiffsmannschaft 
zugänglich gemacht worden sind und er sich 
davon überzeugt hat, dass die Laderäume leer 
sind. 

 
5. Er hat bei jeder Eichaufnahme alle den Tief-

gang des Schiffes verändernden Umstände zu 
berücksichtigen. 

 
 
§ 2 
 
1.  Der Schiffseichaufnehmer hat dem Auftraggeber 

über das Ergebnis der Eichaufnahme eine Be-
scheinigung auszuhändigen. Aus dieser müssen 
hervorgehen: 
 
a)  Tag und Ort der Eichaufnahme, 
 
b) Name und Anschrift des Schiffseichauf- 
        nehmers, 
 
c) Name und Anschrift des Auftraggebers, 
 
d) Name des Schiffes und des Schiffers, 
 
e) die Art der Ladung des Schiffes, 
 
f)  die Nummer des Eichscheines, der Tag  
        seiner Ausfertigung und der Tag des  

   Ablaufs seiner Gültigkeit, 
 
g) die der Ladehöhe laut Eichschein ent- 
        sprechende Tragfähigkeit des Schiffes, 
 
h)  die bei der Eichaufnahme festgestellten  
        Maße in Zentimetern sowie der daraus 
   ermittelte durchschnittliche Tiefgang des  
       Schiffes, 

 
i) der Unterschied zwischen der Wasser- 

              verdrängung durch das Schiff, die dem 
  durchschnittlichen Tiefgang bei Beginn  
  der Einladung (Ausladung), und der  
  Wasserverdrängung, die dem durch 
  schnittlichen Tiefgang bei Beendigung  
  der Einladung (Ausladung) entspricht,  
  anhand der im Eichschein enthaltenen  
  Angaben, 
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j)   die Berechnung des Gewichtes der La- 

   dung des Schiffes, 
 

k) gegebenenfalls, dass die Eichskalen,  
       Eichmarken oder Eichplatten (Eichzei- 
        chen) nicht in vorschriftsmäßigem Zu- 
        stand sind (§ 1 Abs. 2), 

 
l) gegebenenfalls, dass die Wasserfüh- 

             rung des Schiffes geprüft worden ist  
   (§ 1 Abs. 5),  

 
m) gegebenenfalls, dass dem Ersuchen des  
       Schiffseichaufnehmers um Hilfeleistung 

bei der Eichaufnahme während der Hafen-
arbeitszeit einschließlich der Ruhepausen  
durch den Schiffer oder die Schiffsmann-
schaft nicht Folge geleistet worden ist. 
 

2. Der Schiffseichaufnehmer hat die Bescheinigung 
über das Ergebnis der Eichaufnahme zu  unter-
schreiben und mit dem von der Industrie- und 
Handelskammer zu Berlin ausgehändigten 
Stempel zu versehen. In anderen Fällen ist ihm 
die Führung des Stempels untersagt. 
 

3. Die Industrie- und Handelskammer zu Berlin 
kann verlangen, dass der Schiffseichaufnehmer 
für die Erteilung der Bescheinigung ein bestimm-
tes Muster verwendet.  

 
 
§ 3 
 
Der Schiffseichaufnehmer hat 
 

a) Abschriften der Bescheinigungen über  
    Eichaufnahmen (§ 2) und 
 
b) die sonstigen schriftlichen Unterlagen, die 

sich auf seine Tätigkeit als Schiffseichauf-
nehmer beziehen, 

 
mindestens zehn Jahre aufzubewahren. Die Aufbe-
wahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalender-
jahres, in dem die Abschriften der Bescheinigungen 
oder die sonstigen Unterlagen aufzubewahren sind. 
 
 
§ 4 
 
Diese Vorschriften treten am 01.01.2002 in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ergänzende Vorschriften zur Sachverständigen-
ordnung der Industrie- und Handelskammer zu 
Berlin für Probenehmer  
 
 
§ 1 
 
Probenehmer sollen nur für bestimmte Arten von 
Erzeugnissen öffentlich bestellt und 
vereidigt werden. 
 
 
§ 2 
 
Dem Probenehmer ist es untersagt, Weisungen ent-
gegenzunehmen, die das Ergebnis seiner Probenah-
me verfälschen können. Weisungen des Auftragge-
bers, bestimmte Regeln, die zum Beispiel in Geset-
zen, Geschäftsbedingungen, Vereinssatzungen oder 
Handelsbräuchen ihren Niederschlag gefunden ha-
ben, hat der Probenehmer jedoch zu befolgen. Soweit 
solche Weisungen fehlen, gelten die Bestimmungen 
der §§ 3 bis 5. 
 
 
§ 3 
 
1. Die Proben sind den Erzeugnissen an den vom 

Probenehmer ausgewählten Stellen in ausrei-
chender Zahl und Menge zu entnehmen. 
 

2. Die Proben sind vom Probenehmer selbst oder 
zumindest in seiner Gegenwart in geeignete und 
verschließbare Behältnisse zu füllen. Sie sind von 
ihm oder zumindest in seiner Gegenwart mit einer 
Erklärung über ihren Inhalt sowie den in § 4 Abs. 1 
Buchstaben a) bis d) genannten Angaben zu ver-
sehen und mit Siegel oder Plombe derart zu ver-
schließen, dass die Behältnisse nicht ohne Be-
schädigung des Siegels oder der Plombe geöffnet 
werden können. 

 
 
§ 4 
 
1. Der Probenehmer hat eine Bescheinigung über 

die Probenahme auszustellen. Aus dieser müs-
sen hervorgehen: 
 

     a)   Ort und Tag der Probenahme, 
 
  
d)   Art und Aussehen der Siegel oder Plom- 
      ben, 
 
e)   Zahl der Proben, 
 
f)   die Erklärung, dass vom Probenehmer  
     selbst oder in seiner Gegenwart die Pro- 
     ben genommen, in die Behältnisse zu ihrer   
     Aufbewahrung gefüllt und die Behältnisse 
      versiegelt oder plombiert worden sind, 
 
g)   Kennzeichnung der Regeln, nach denen  
      die Probe genommen worden ist (§ 2). 
 

2. Der Probenehmer hat die Bescheinigung über 
die Probenahme zu unterschreiben und mit  dem 
von der Industrie- und Handelskammer zu Berlin 
ausgehändigten Rundstempel zu versehen. 
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§ 5 
 
1. Der Probenehmer hat die Behältnisse mit den 

Proben mindestens sechs Monate seit dem Ta-
ge der Probenahme aufzubewahren. Bei ver-
derblichen Gütern kann eine kürzere Aufbewah-
rungsfrist mit dem Auftraggeber vereinbart wer-
den. 
 

2. Der Probenehmer hat auf Verlangen dem Auf-
traggeber oder den von diesem bestimmten 
Stellen oder Personen eine oder mehrere Pro-
ben auszuhändigen. Er darf anderen Personen 
oder Stellen als dem Auftraggeber nur mit des-
sen Einwilligung Proben aushändigen. 

 
Der Probenehmer hat 
 
a) Abschriften der Bescheinigungen über 

Probenahmen (§ 4) und 
 
b) die sonstigen schriftlichen Unterlagen, die 

sich auf seine Tätigkeit als Probenehmer 

beziehen, mindestens zehn Jahre lang auf-
zubewahren. Die Aufbewahrungsfrist be-
ginnt mit dem Schluß des Kalenderjahres, 
in dem die Abschriften der Bescheinigun-
gen oder die sonstigen Unterlagen ausge-
stellt worden sind. 

 
 
§ 6 
 
Der Probenehmer hat auf Verlangen der Industrie- 
und Handelskammer zu Berlin ein Muster von ihm 
verwendeter Plomben bei der Industrie- und Han-
delskammer zu hinterlegen. 
 
 
§ 7 
 
Diese Vorschriften treten am 01.01.2002 in Kraft. 
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